
Satzung vom 24.11.2016 

über die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Baesweiler, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 17.12.2025 

in der ab dem 01.01.2026 geltenden Fassung 
 

Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -GO- 
vom 14.07.1994 (GV.NW. 1994 S. 666, SGV. NRW.2023), in der zurzeit geltenden Fassung, 
der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 
18.12.1975 (GV.NW. 1975 S. 706, SGV.NRW.2061), in der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen -KAG- vom 
21.10.1969 (GV.NW. 1969 S. 712, SGV.NRW.610), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der 
Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 15.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt erhebt nach Maßgabe der zu dieser Satzung erlassenen Satzung über die 
Straßenreinigung in der Stadt Baesweiler vom 20.11.2013 für die von ihr durchgeführte 
Reinigung (maschinelle Reinigung und / oder Winterwartung) der öffentlichen Straßen 
Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NW. 

 
 

§ 21 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
(Frontmetermaßstab) 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grundstücks entlang der 

gereinigten Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach 
Berechnungsmetern). 

 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der Straßengrenze gleich 

verlaufen (angrenzende Fronten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). 
Zugewandte Fronten sind die Seiten und Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, 
die in gleichem Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zur Straßengrenze 
verlaufen. Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise 
zugewandt, so werden die Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten 
Verlängerungen der Straße in gerader Linie ergeben würden. Keine zugewandten Seiten 
sind die hinter angrenzenden und zugewandten Fronten liegenden Seiten. 

 
(3)  Danach zu berücksichtigende angrenzende und zugewandte Fronten sind zu addieren.  
  

Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der 
Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem 
Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45 ° zu einer gedachten gradlinigen 
Verlängerung der Straße verlaufen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden 
Bruchteile eines Meters bis zu 0,50 m einschließlich abgerundet und über 0,50 m 
aufgerundet. 

 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich für die von der 

Stadt durchgeführte Reinigung (maschinelle Reinigung und/oder Winterwartung) der 
öffentlichen Straßen, die im anliegenden Straßenverzeichnis der 
Straßenreinigungssatzung in der Stadt Baesweiler vom 20.11.2013, in der ab 12.09.2024 
geltenden Fassung, mit „S“ gekennzeichnet sind: 



 
 
für die einmalige wöchentliche Straßenreinigung (Sommerwartung)           2,10 €, 
für die Winterwartung                 0,63 €. 

 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des erschlossenen 

Grundstücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des auf den 

Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 
 
 

§ 4 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Steuer 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der    

regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem 
die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich 

die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. Bei einem 
Ausbleiben der turnusgemäßen Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu viermal 
im Jahr bzw. bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen besteht kein 
Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen 
Reinigungsmängeln, insbesondere wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und 
Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben 
und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf 
der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung schriftlich geltend gemacht 
werden. 

 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein 
späterer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Straßenreinigungsgebühren vom 22.11.1996, zuletzt geändert durch Satzung vom 
11.11.2015 außer Kraft. 
 
1 geändert durch Änderungssatzung vom 17.12.2025, in Kraft getreten am 01.01.2026 

 


